
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/7/31 4Ob572/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1974

Norm

ABGB §276 Ie

AußStrG §9 C2

Rechtssatz

Berechtigung der Mitglieder des "alten" angeblich abgewählten Vorstandes eines Vereins, die Bestellung eines Kurators

für den angeblich handlungsunfähig gewordenen Verein im eigenen Namen mit einem Rechtsmittel zu bekämpfen.

Entscheidungstexte

4 Ob 572/74

Entscheidungstext OGH 31.07.1974 4 Ob 572/74
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